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Bericht des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM)
zu den anonymen Vorwürfen zu Sachverhalten im Kernkraftwerk Philippsburg,

Block 2 (KKP 2)
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UVM-Beauftragung Az.: 4651.20-42 Filderstadl, 11.03.2011
KKP 2- Stellungnahme betreffend Fragestellungen zum Az.: F1L-ETP-11-0004
Feuerlöschsystem

Seite 1 von 6

Am^12:5:2009 wurden im KKP2. lns^"dha!tungsmaßnahmen im Feueriöschsysfem SGA
^r^T^tl^u,s!^!^^LAl'I!?^r.?^5Z ^!?i !J^"der' RohrIeitung''SGA57'BR002)1. Da^
Td"en.d;LGebaudeabsc.h.lussarmaturen SGA6° AA002 undSGA6ÖM003geschtossen:aZuur
^h^l8JlLLrI9 d^r,Lls?Sktio.[!J:unlT-r al}?^rem .im,UJA) wu^en der Spüistrang SGA 60 mit
^S^TnCT.beauJs^agt-.und^d2e..Gebäudeabschlussamature"'"r'SGA"70)AASo'1u"unId
SGA70 AA002 des Spülstranges geöffnet und In OffensteHungunscharf geschaltet.

*

Dtle"Tnwns^D,ILWrd,e.vomuyM,mrt./u2/mitderBeantwortun9 eini9^ offener Frage.*

Stellungen beauftragt. Auf den nachfolgenden Seiten wird hierzu Steiiung genommen.

Eswirdveisjchert.dassdieBe Steilungnahme unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen frei von Ergebnisweisungen eistellt wurde.
Verfasser: VsrteDer extern; Vetfeiler intern; Abläge:f-

UVM KKP2:
KKP2 1.50

5.2Gegenzeichnung:

Gegenzeichnung
Hauptabteilungsieitung:

Freigabe
Projeküeitung;

vf
^

's.
Sitz: Filderetadt
Amtsgericht Stuttgart HRS 224 263
HypoVereinsbanh AG Stuttgart^ M

Tefefcn:+49 711 7005-800 TÜV SÜD Energiete^nik GmbHc
T Kto. 3 080 374 - BL2 600 202 90c

Telefaxn49 711 7005-899 Baden-Württemberg3
2 USt-IdNr.DE812174902
t5 informationen gemäß § 2 Abs. \ DL-lnfoV Geschäftsführer: Gotifieii-DafmIer-Straße 7W www.fuev-sued.de

® 707S4 Filderstadtunter www.tuev-sued.de/impressum Djpl-lng. Hans-Mi'chael Kursawe TÜV Deutschland
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Energietechnik

Sachverhalt:

Am 12.5.2009 wurden im KKP2 Instandhaltungsmaßnahmen im Feuerlöschsystem SGA
durchgeführt (Austausch der Armatur SGA57 AOQ1 und der Rohrleitung SGA57 BR002). Dazu
wurden die Gebäudeabschiussarmaturen SGA60 MOOS und SGA60 AA003 geschlossen. Zur
Sichersteilung der Löschfunktion (unter anderem im UJA) wurden der SpÜlstrang SGA 60 mit
Löschwasser beaufschJagt und die Gebäudeabschlussarmaturen SGA70 AA001 und SGA70
AA002 des Spülstranges geöffnet und in Offensteflung unscharf geschaltet.

Das UVM wurde mit /U 1/ über den o.g. Sachverhalf informiert.
f *

Die TÜV SÜD ET wurde mit /U 2/ mit einer Stellungnahme zu den folgenden Fragestellungen
beauftragt

1. Inwiefern sind die im damaligen Anlagenzustand geplant geöffneten und unscharf geschal-
teten Armaturen SGA70 AA001 und SGA70 AA002 als nicht ausgefallen oder als ausge-
fallen zu betrachten?

2. Ware die übergeordnete Funktion des Gebäudeabschtusses mit dem damaligen Anlagen-
zustand erfüllt gewesen?

3. Wären neben den Armaturen SGA70 AA001 und SGA70 AA002 driUe gleichwertige und
kurzfristig schließbare Annaturen im KKP2 vorhanden?

4. Welche Zeiten sind für die Handmaßnahme des "elektrischen Scharfschaltens" der Arma-
turen anzusetzen und können die befroffenen Amnaturen damit als kurzfristig schließbar
angesehen werden?

5. Wie sind Geschlossenheit und Dmckauslegung des SGA-Systems zu bewerten?

Bewertung:

zu Frage 1)

Inwiefern sind die im damaligen Anlagenzustand geplant geöffneten und unscharf
geschalteten Armaturen SGA70 AA001 und SGA70 AA002 als nicht ausgefallen oder als
ausgefallen zu betrachten?

Allgemeine Anforderungen an die Abschiussorgane der Durchführungen durch den Sicher-
heitsbehälter finden sich in den Sicherheitskriterien für Kemkraftwerke, Kriterium 8.4.
Konkretisiert werden diese Anforderungen in den RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren
(Fassung 15.11.1996), Kapitel 5.6 und in der KTA 3404 "Abschtießung der den Sicher-
heitsbehälter durchdringenden Rohrleitungen von Betriebssystemen im Falle einer Freisetzung
von radioaktiven Stoffen in den Reaktorsicherheitsbehälter (Fassung 11/2008)", in der im
Kapitel 3 die Anforderungen an den Durchdringungsabschluss beschrieben sind.

Die nachfolgenden Betrachtungen zum Ausfall der Annaturen beziehen sich ausschließlich auf
die Funktion des in der Anlage KKP 2 im SGA-System realisierten Gebäudeabschtusses
(erforderlich: "Zu-Stellung der Armaturen"). Aus Sicht des Gutachters hat diese Funktion einen
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eindeutigen Vorrang gegenüber dem Aspekt der Bereitstellung von Löschwasser (erforderlich:
"Aufstellung der Armaturen"), der erst in der Folgezeit nach einem zunächst sicherzustellenden
Gebäudeabschluss zum Tragen kommt (siehe KTA 2101.1, Abschn. 4.2.3 (7)).

Der Gutachter hat zur Klärung der Fragestellung, ob die in Offensteilung freigeschalteten
Gebäudeabschtuss-Armaturen SGA70 AA001 und SGA70 AA002 als ausgefallen zu betrachten
waren, die Festlegungen in den Schriftlichen betrieblichen Regelungen des Betreibers
herangezogen, in denen die o.g. Regelwerksanforderungen Berücksichtigung fanden. Der o. g.
Sachverhalt wurde im Folgenden den Anforderungen in den verschiedenen BHB-KapiteIn der
Sicherheitsspezifikation gegenübergestellt und deren Erfüliung bewertet. Aspekte und
Festlegungen zu einer daraus resultierenden Mefdepflicht waren nicht Gegenstand der
Beauftragung und nachfolgenden Betrachtung.

Die Metdeordnung von KKP enthält in Abschnitt 2.3.1.3 den foigenden Verweis zum Ausfall von
Armaturen:

Wann esne sicherheststechnfsch wichtige Armatur für öle StörfaHbeherrschung als
gestört bzw. ausgefallen gilt, ist dem BeinebshQndbuch BSock 1, BHB-B 5.2, B
5.3 und B 5.4, Block 2, BHB-Teil 2, Kap. 1.1, 1.2 und 1.3 zu entnehmen. Sollten
hier keine...

Allerdings sind aus Sicht des Gutachters alle angegebenen Schnittstetten zwischen der
Meldeordnung und dem BHB und nicht -wie von KKP in /U l/ dargelegt- nur das BHB-Teil 2,
Kap. 1.3, in dem die zulässigen Instandsetzungszeiten für sicherheitstechnisch wichtige
Komponenten während des Leistungsbetriebs der Anlage geregelt sind, zu beachten. Als
Einstieg enthält das BHB-Teil 2, Kap. 1.1 ein Anwendungsschema für Ausfälle von
Komponenten, das sich auf die im Abschnitt 2.3.1 enthaltene, folgende Begriffsdefinition
bezieht:

Ausfall

Der AusfaP ist das Versagen einer Komponente derart, dass sie eine oder
mehrere Ausfegungsanforderungen nicht mehr erfüUen kann.
(Quelle: KTA 3501)

Siehe auch Meldeordnung, BHB Teif-Kap. 1-9, Abschnitt 2.2 (Hinweis des
Gutschters: hier ist diQ (exfg/e/che DQfinttfon des AusfaHs efner Komponenfe zu finden).

Bei Ausfällen ist das Anwendungsschema für die Vorgehensweise bei Ausfällen
gemäß BHB TefS-Kap. 2-1.1, Abschnitt 2, Punkt 2.1 anzuwenden (Hinweis des
Gutachters: in dieser Schrittfolge sind u.a. die Festiegungen des BHB-Tesf 2. Kap. 1.3
^Auflagen und Bedingungen zum Leistung$befneb der Anlage zu überprüfen).

Aus Sicht des Gutachters konnten die GBA-Amnaturen aufgrund der Freischaltung die an sie zu
stellenden Auslegungsanforderungen, die das automatische Schließen mit der für diese
Armaturen im Ausiegungsdatenblatt spezifizierten Laufzeit (50 s) beinhalten, nicht erfürien. Die
Definition des Ausfalls bezieht sich auf die Komponente selbst und ist unabhängig von der Zeit,
in der die Komponente nicht zur Verfügung stand (Ausnahmen hiervon gibt es nur bzgl der
Durchführung einer WKP, vorhersehbarer physikalischer Effekte, etc,). tn diesem Sinne war es
auch unerheblich, dass die GBA-Armaturen mechanisch uneingeschränkt funktionsfähig waren.
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Für die Bewertung, ob es sich um einen Ausfall handelt oder nicht, ist es außerdem aus Sicht
des Gutachters unerheblich, ob im Anforderungsfall die übergeordnete Barrierefunktion des
Sicherheitsbehälters aufgrund der anderen systemtechnischen Voraussetzungen gegeben

t

gewesen wäre.

Gestützt wird diese Bewertung durch die Definition des Begriffes Verfügbarkeit im BHB-Teil 2,
Kap. 1.1. Abschnitt 2.3.1:

Verfügbarkeit

Esn System (Teifsystem, Komponente, Strang) ist für eine bestimmte Betriebs-
phase (Leistungsbetrfeb, Phasen des Nichtfeistungsbetnebes) vQrfugbar, wenn
die für diese Betriebsphase erforderliche Funktion im Anforderungsfalf ausgelöst
und sichergestein bzw. bei passiven Komponenten erfüllt wird.

Da die Gebäudeabschlussfunktion der SGA-Annaturen im Anforderungsfall nicht ausgelöst
hätte bzw. nicht sichergestelft war, waren die Armaturen gemäß dieser Definition nicht verfügbar
und waren aus Sicht des Gutachtere dementsprechend als ausgefallen zu betrachten.

Die Vorgehensweise bei Ausfall von Komponenten ist im BHB-Teil 2, Kap. 1.3 festgelegt
(Hinweis: der Einstieg in dieses Kapitel erfolgt erst, wenn eine Komponente bereits ausgefallen
ist). Im Abschnitt 5.14 SGA FeuerlÖschsystQm GBA ist für den gleichzeitigen Ausfall der zwei
Armaturen SGA70 AA001 und SGA70 AA002 explizit eine zulässige Instandsetzungszeit von
24 h festgelegt. Diese Festlegung korrespondiert mit den allgemeinen Festlegungen zum
Gebäudeabschluss in Abschnitt 5.1 Vorbemerkungen zum GBA, der Darstellung in Kapitel 5
Schematischer Ablauf bei AusfaH von Armaturen des Gebäudeabschlusses (GBA) und zudem
mit den im Abschnitt 4.11.3 geregelten Ausfällen im Auslöseteii oder der Steuerebene im
Reaktorschutzsystem bzgl. der Wirksamkeit der Auslösesignale für den Gebäudeabschluss.

Da nach /U 1/ die Freischaltung der Armaturen innerhaib dieser vorgegebenen Frist durch die
Schicht rückgängig gemacht wurde, bewegte sich der Betreiber auf Basis bzw. innerhalb der
Vorgaben der Betriebsvorschriften (Sicherheitsspezifikation) zu den zulässigen Instand-
setzungszeiten, deren Oberschreitung ein Abfahren der Anlage erfordert hätte. Die dies-
bezüglichen Aussagen des Betreibers in /U 1/ können seitens des Gutachters bestätigt werden,
allerdings bedürfen die daraus abgeleiteten Aussagen hinsichtlich einer Meldepflicht einer
gesonderten Analyse.

zu Frage 2)

Wäre die übergeordnete Funktion des Gebäudeabschlusses mit dem damaligen Anlagen-
zustand erfüllt gewesen?

Das Feueriöschwassersystem SGA und das Sprühwasseriöschsystem SGD stehen im Reaktor-
sicherheitsbehälter nicht offen mit dessen Atmosphäre in Verbindung. Auch aufi>erhalb des RSB
sind beide Systeme geschlossen, d.h. es besteht keine offene Verbindung zur Atmosphäre. Das
Schutzziel "Einschiuss radioaktiver Stoffe" und dessen nachgelagerte Sicherheitsfunktion
"Aktivitätseinschtuss RSB" wurde auch am 12.05.2009 für den Zeitraum eingehalten, in dem die
beiden Gebäudeabschlussarmaturen SGA70 AA001/002 in AUF-SteliLing eiektrisch freige-
schaltet waren.

^
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Sicherheits- Systemzusfand Auswirkung auf Sicherhejtsfunktion
ebene (SGA/SGD im RSB) AktivitätseinscMuss im RSB

1/2 SGA/SGB-Leitungen intakt keine

3 SGA/SGB-Leitungen intakt keine

3 Leck in SGA/SGB-Leitungen Eintrag von Feuertöschwasser in den
0<2F RSB

(s.a. Antwort auf Frage 3b)

4 SGA/SGB-Leitungen intakt keine

zu Frage 3)
*

Wären neben den Armaturen SGA70 AA001 und SGA70 AA002 dritte gleichwertige und
kurzfristig schließbareArmaturen im KKP 2 vorhanden?

Außerhalb des Reaktorsichefheitsbehälters verzweigt sich das System über mehrere
Rohrleitungen, deren einzelne Abschnitte nur durch Handarmaturen vor Ort abspen-bar sind,
Eine dritte cileichwertige und kurzfristig von der Warte aus schließbare Armatur ist nicht
vorhanden.

zu Frage 4)

Welche Zeiten sind für die Handmaßnahme des "elektrischen Scharfschaltens" der
Armaturen anzusetzen und können die betroffenen Armaturen damit als kurzfristig
schließbar angesehen werden?
Die Gebäudeabschfussannaturen SGA70AA001/002 erhalten ihren Schließbefehl vom
Reaktorschutzsignal "GBA affgemein". Die Betätigungsbausteine der GBA-Armaturen sind in
einem separaten Wartenfeid (senkrechte Wartentafel) zusammengefasst. Diese signalisieren
optisch das Erreichen der ZU-SteIlung. Die Schichtmannschaft kontrofliert während eines
Kühtmittelverfuststörfalls den automatischen Ablauf der vom Reaktorschutz ausgelösten
Aktionen. Dazu gehört auch die Kontrolle des Gebäudeabschlusses. Dabei wäre dem
Schichtpersonal aufgefallen, dass sowohl die Armaturen nicht die ZU-Stellung erreicht haben
als auch dass auf den betroffenen Betätigungsbausteinen Freischaltzettel angebracht waren.
Für die Diagnose des Aniagenzustands bis zur Erkennung des fehtertiaften Offenbleibens der
GBA hält der Gutachter eine Zeitcfauer von ca. 15 Minuten nach Reaktorschutzanforderung für
realistisch. Das "elektrische Scharfschalten" selbst kann erfahrungsgemäß ab der
Auftragsert^ilung an einen Schichtelektriker in ca. 10 Minuten erledigt werden. Die Gesamtzeit
von ca. 25 Minuten kann Em Sinne der Sicherheitsstatusanafysen als kurzfristig bezeichnet
werden, da sie noch unterhalb einer halben Stunde bleiben würde.



l*'

jm
SOD.^

Az,:FIL"ErP.1l.OE)04 Seite 6 von 6 ^

^""t^

Energietechnik

zu Frage 5)

Wie sind Geschlossenheit und Druckauslegung des SGA-Systems zu bewerten?

Das Feueriöschwassersystem SGA und das Sprühwasseriöschsystem SGD sind im Reaktor-
1

sicherheitsbehälter gegen 16 bar Überdruck ausgeiegt. Beide Systeme stehen nicht offen mit
der RSB-Atmosphäre in Verbindung. Die Auslegungstemperatur außerhalb des GBA-Bereiches
beträgt nach Angaben auf dem Schaitplan SGD01 und SGA3 für beide o.g. Systeme 20°C und
entspricht damit der Systemauslegung von Kaitwassersystemen. Bei evtl. auftretenden Lecks
bzw. bei einem als Foigewirkung angenommenen Abriss einer SGA-/SGD-Leitung nach KMV
wird der Aktivitätsaustritt nach außen durch die permanente Druckhaltung des Feueriösch-
Systems verhindert, da das Löschwasser dauerhaft nachgespeist wird,

Unterlagen:

/U 1/ KKP, Information der Aufsichtsbehörde zur Freischaltung im Feuerlöschsystem SGA70,
B2-ja vom 08.06,2009, Rev. 1

/U 2/ UVM-Auftrag Az.: 4651.20-42 vom 08.03.2011
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